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P O S T U L A T von Lorenz Schmid (CVP, Männedorf), Andreas Daurù (SP, Winterthur) 

und Daniel Häuptli (GLP, Zürich) 
 
betreffend Einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Gesund-

heitsleistungen 
__________________________________________________________________________ 
 
Der Regierungsrat wird gebeten, in einem Bericht zu erläutern, wie und in welcher Form er die 
Bestrebungen des Bundesrates sowie des Nationalrates unterstützt, die ambulante sowie statio 
näre Gesundheitsversorgung ohne Mehrbelastung für die Kantone einheitlich zu finanzieren. 
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Begründung: 

Die stationären Spitalkosten werden gemäss Krankenversicherungsgesetz KVG von den 
Kantonen und den Krankenkassen gemeinsam bezahlt, dies im Gegensatz zu den ambulan 
ten Behandlungen, die alleine durch die Kassen bezahlt werden. Dieser Umstand führt neben 
unterschiedlichen Tarifsystemen zu ungewollten finanziellen Fehlanreizen. So erbringen 
Spitäler viele Leistungen aufgrund der höheren Rentabilität weiterhin stationär, obschon auf-
grund des technologischen Fortschritts diese Leistungen kostengünstiger ambulant erbracht 
werden könnten. Die Folgen sind höhere Gesamtkosten sowie höhere Spitalkapazitäten. Auch 
verhindert die heute ungleiche Finanzierung von ambulanten und stationären Finanzierungen 
innovative, die Effektivität, Effizienz und Qualität steigernde Versorgungsmodelle. So sehen 
integrative Behandlungsmodelle das Zusammenspiel verschiedener Leistungserbringer entlang 
einer Behandlungskette vor, die heute durch die ungleiche Finanzierung und Tarifierung 
behindert werden. Es macht Sinn, dass der Regierungsrat, insbesondere die Gesundheits-
direktion und der Gesundheitsdirektor die Revision hin zur einer einheitlichen Finanzierung 
stützt und konstruktiv-kritisch vorwiegend im Hinblick auf Kostenneutralität aus Sicht der 
Kantone mitwirkt. 
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